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Verhaltensmaßnahmen 
bei Verdacht auf Brief- und Paketbomben 

 
Geht der Empfänger einer Postsendung davon aus, dass es sich um eine "Brief- oder 

Paketbombe" handeln könnte, so hat er folgendes zwingend zu beachten: 

 

 Gegenstand nicht mehr  

 berühren,  

 bewegen,  

 schütteln,  

 biegen oder brechen!  

 

 Keine Bänder oder Schnüre durchschneiden!  

 

 Keine Öffnungsversuche unternehmen!  

 

 Nicht in ein Behältnis legen!  

 

 Alle Personen zum Verlassen des Gefahrenbereiches (z.B. Büro, 

Wohnung, Gebäude) auffordern!  

 

 Gefahrenbereich weiträumig absperren und gegen jegliches 

Betreten sichern!  

 

 Nächste Polizeidienststelle über bisherige Feststellungen 

umfassend informieren! 

 
 
 
 


